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Stadt Gladbeck Gladbeck, 24.10.2012 

 Vorlage Nr. 12/0443 
Federf. Stadtamt: Amt für öffentliche Ordnung 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Holzmann 30.11.2012  

Rat Bürgermeister Roland 06.12.2012  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Änderung der Gebührentarife zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Son-
dernutzungen an öffentlichen Straßen im Stadtgebiet Gladbeck vom 16. Dezember 
1993, zuletzt geändert zum 01.01.2004 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Als eine von zahlreichen Maßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes – Stufe 2 ist vor-
gesehen, die Sondernutzungsgebühren um jährlich vier Prozent zu erhöhen, und zwar 
erstmalig ab 2013 bis einschließlich 2018. Hierdurch werden jährliche Mehreinnahmen von 
rund 1.200 € erwartet, ab 2018 mithin jährlich 7.200 €. 
 
Die Gebührentarife der Sondernutzungssatzung wurden letztmalig zum 01. Januar 2004 
erhöht. 
 
Die Sondernutzungssatzung selbst bedarf in der vorliegenden Form keiner Anpassung. 
Sie hat sich bewährt. 
Eine Gegenüberstellung der alten und neuen Gebührensätze ist als Anlage 1 beigefügt. 
Die bisherigen und die neuen Gebührensätze der anfallenden Verwaltungsgebühren (Be-
arbeitungsgebühren) können der Anlage 2 entnommen werden. 
 
Der Satzungsentwurf ist als Anlage 3 beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende  
 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  
  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  
investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
 
Die als Anlage 3 beigefügte  Satzung zur Änderung der Gebührentarife zur Satzung über 
Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Stadtgebiet 
Gladbeck vom 16. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Satzung vom 11. Dezember 
2003, wird beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

 (Roland) 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


